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?as, was im Augrnblik des Gebährens inn. «nd ausser

ihr vorgieng, scheine ihr so schwer anzukommen, und
sie auf so dunkle und schwankende Vorstellungen zu

führen, daß es vor allem aus nöthig gewesen wäre,
den Gemüihszusiand zu prüfen, in welchem sie sich

damals, und jenen, in welchem sie sich während der

Gefangenschaft befand, wo Schrecken und Verwirrung
die sich ihrer in der unglüklichen Geburtsstunde bemäch-

tigt haben, noch immer ihre Seele zu fesseln scheinen.

In Proceduren dieser Art komme» eine Menge Be-
weise der Unzuläßigkcit und der Gefährlichkeit der

Eelbstgrständmsse vor daß auf diese nur mit der aus-

fersten Behutsamkeit rcflectirt werden darf. Auch in
der gegenwärtigen bemerkte der Vsllz. Rath unläugbare

Spuren eines sehr zerrütteten Gcmüthszustandes der

Segenreich der sich deutlich in verschiedenen Handlun-
g n, die sie angiebt, änssect, so wie die Tarife des

Kindes ohne Wasser, die Beerdigung desselben, wo
sie nur ein paar Zoll tiefes Gräblein öffnete, in wel-

chem es kaum recht zugedekt war, und aussagt, es

mit Koch (den 17. auf den ig. Ieimer?) verscharrt
zu hadm.

(Die Fortsetzung folgt

Bemeàiîgel! über das Urtheil welches das
Bezirksgericht Bern, deft 14. Herbftm.
über die Proteftatwnösache der Gemeind-
Verwaltung von Bern aussprach.

Der Vsllziehungsrath erklärte in feinem Beschlusse

vom -4. Juni (Vergl. R-publ.N.zs?. zgoS.-io. 269)
dirse Schriften nach ihrem Inhatt, ihrer Form und
tbrkm Zwek, der öffentlichen Ordnung und den be-

stehenden Gesetzen zuwider, und beschuldigt ncbenbey
die Urheber derselben eines Mißbrauchs der Gewalt.

Nun aber erklärt das Bezirksgericht Bern in seinen

Erwägungsgründen, 1) daß diese Protestation weder
èine durch die Gesetze als Vergehn qualisicirte, noch
ein durch tic Moral als solches tesignirte Thatsache sey;
2) daß die Gcmeindskammer verpflichtet gewesen sey,

gegen die Veränssernng der Domaine» in den Can-
tonen Argau Und Leman zu protestircn; z) daß sie

dazu als Corporation, die über die Rechte ihrer Coin-
mittenten zu wachen bestellt ist, rechtlich befugt sey;
und 4) daß ihr eine öffentliche Genugthuung gebühre.

Zu welchem hin es erkennt: i) Es habe gegen die

Gemeindskammer Bern keine Anklage statt weder
criminelle noch von ZuchlpoliM wegen. 2). Die sus.

pendirteti Glieder derselben soffen wieder in ihre SteK
im eingcftzt seyn. ») DiestS Urtheil soll zur S m is.
faktion der Gemcindskammer, auf Kosren des Staats
in alte öffentliche Blätter èingerà werden; so wie
auch daß der Staat 4) ik alte dieser Sache wegen
ergangene Kösten verfällt seyn soff

Dieses Urtheil, (welches Null an das E-mtonsqe.
richt appellirt worden) scheint vorerst auf einer falschen
Angade zu beruhe». Das Gericht scheint nemlich in
seinem zweyten Erwägungsgrund zu bebaup-m, daß
die Gemeindsverwàng nur gegen die Vecäuffrnng
der Domamen im Canton Argau und Lewa» protestier
habe, da hingegen diese Behauptung weder in der
bewußte» Protestation noch in den procedurlichen Acten
liegt, und aus diesen vielmehr erhellt, baß bie Pro«
lrstalion gegen die Losreiffung des Gebiets, der Rechte
und der Besitzungen der Stadt Bern und ihr aner--
kau,îles Territorium gerichtet ist. — Das Gericht bat-
sich aber auch gänzlich in der Untersuchung dieser Sarff,
von der Frage entfernt, die stiner Entscheidung unter»-
worsen war : ob nemlich diese Protestation nicht nach
ihrem Inhalt, ihrer Form und ihrem Zwek, der öi>
fmliicheu Ordnung und den bestehenden Gesetzen znwi»
der sey Das Bezirksgericht hatte drey Sachen prusten
sollen: 1) das Object Her vorliegenden Protestation x
2) die Bcsugniß der Gemcmdkammer, diese Protestai
tion auszustellen; und z) die Vcrglelchuug, des Fâ
mil den bestehenden Gesetzen.

Das Object dieser Protestation ist auf eine im»-

zwcydeutige Art in derselben angezeigt, und betritt das

Gebiet, die Rechte und Besitzungen, welche der Statt
Bern zugehören, und die sie als ein mmkaNntes Ter«-
ritorium besessen hat. Das Gericht hatte, wie es schein-,

vor allem aus, die Beschuldigten über die Bedeutung-
der Rechte vernehmen sollen, von denen hier die Rede
ist um zu wissen, ob sie sich im Allgemeinen auf all?
ehmaligen politischen und dmgiichm Rechte der Star:
Bern, oder nur auf die speciellen, die sie auf d c

Cantone Argau und Leman zu haben behaupten, be«-

ziehe», und worin» diese aîlfàlligcn Rechte bestehen '?

In jeder Rüksicht scheine» alle Reklamationen über Gc.
biet, Besttzuagcn, Territorium, nur dahin- zwqhen-
daß entweder Land und Leute als ein dingliches C-j.

gciuhum oder die Ausübiing-der Oderherrschaflsrechte
über Land und Leute angesprochen werdem

Aber dann entsteht«» beyden Fällen die zweyte Frage n
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welche gesetzliche Befugniß die Gemeindskammer von

Bern wohl hatte, als Gemeindete,mmer und im Na.
men der Bürgerschaft von Bern, diese Rechte zu vin-
diciren. Eine Gcmeindsserwaltung ist, nach dem Gesetz

»o>n 15. Hocming 1799, nichts anders alS eine Ad.
ministrationöbchörde, welche sich einzig mit derBesor-
gung und Verwaltung der Gemeindgüter, die als ein

Privateigenthum den Ortsbürgern und Antheilhabern
zugehüre», befassen kann. Ihr Object bezieht sich daher

nur auf dingliche Rechte. — Die Behauptung, daß

Landleute des chmaligen Cantons Bern oder der itzigen

Cantvne Argau und Leman, ein dingliches Eigenthum
der Bürgerichafl von Bern seyn, bedarf eines Bewcl.
sis, den die Gcmeindsoerwaltung Bern im Anfang des

neunzehnten Jahrhunderts zu führen haben wird. Bls.
dahin wird ihr das Recht abgesprochen, so wie die

Bmigmß, eine solche Reclamation zu machen. Ehe-

maiige politische Rechte der Bürgerschaft von Gern,
oder das Oberherrschaftsrecht der chmaligen Regierung,
sind Gegenstände, mit welchen sich eine Gcmeindsver-

waltung nicht befassen kann. Dieser Akt daher ist

Uederschreitung der gesetzlichen Gewalt, und die un.
befugte Anmassung dieser Behörde, ist noch um so

rechtswidriger, da sie eigenmächtig die Repräsenlalion
der Bürgerichaft in Sachen usurpirt, die dieser theils
nie zukamen, und die sie theils nicht mehr besizt. Nur
die ehmalige Negierung des Cantons Bern üble Oder-
berrschaftörechte über den Canton aus, aber nicht die

Bürgerschaft, diese war nur eine privilegirte Caste, aus

welcher die Regierung sich ergänzte, aber nicht selbst

Regierung; und sobald diese aufhört, so hörten mit
ihr auch alle jene politischen Rechte auf, die die Bür.
gerfchast nur durch die Existenz der Regierung hatte,
und auf die sie selbst durch den Beytritt zur neuen

Verfassung, durch die vorgenommenen Wahlen und

nachherige Acten förmlich Verzicht that.

Die Nichtbefugniß liegt daher sowohl in dem Gesetz

als in der Natur der Sache. Die Strafwürdigkeft
dieser Handlung crgicbt sich dann nicht weniger
aus der Entwiklung der Begriffe der Protestation
selbst. Jede Protestation ist eine Verwahrung gegen

die Folgen eines in Gefahr stehenden oder wirklich vcr.
lorncn (vermeinten oder reellen) Rechtes, nicht nur für
den Augenblik, sondern auch für künftige Zeiten, so

daß der Protestircnde erklärt, sich keiner Verfügung zu

unierwerffen, die seiner Anft>derung widerspricht, son.

been m Widevspiei thätig jeden sich ergebenden Vorfall

zu benutzen, um fein Recht geltend zu machen und zu
revindiciren. Die Protestation der Gememvskammex
von Bern ist daher nicht nur gegen die bestehende, son.
dern gegen i-de zukünftige Verfassung gerichtet, die der
geinachten Rechisanfobcrung nicht entspricht. Sie ist
daher ein Act des Aufruhrs, der das Volk gegen
seine Regierung und Bürger gegen Burger zu bcwajf.
ncn geeignet ist. Wenn nun der öffentliche Ankiä»
ger des Bezirksgericht behauptet, daß keine Besitze
diese Handlung alS Vergehen qualificiren, und daß sie

auch kein Vergehen seyn könne, weil Heioetim gegen,
wärtig keine Verfassung habe, und diese Protestation
nur gegen einen Verfassungsentwurf gerichtet sey wel.
cher von keiner Autorität anerkannt war, so bedarf e»
keiner grosse» Kraftanstrcngung um zu zeigen, daß sein
Schluß, es habe keine Criminalanklage statt, auf Fun.
damente sich stuft, die im höchsten Grad fehlerhaft
sind; denn in jedem Staat besteht eine gesizlicheOrV«
nuiig so lange, bis sie förmlich abgeändert ist; und
die Protestation ist nicht gegen den Verfassnngsentwurf
bedingt, sondern im Allgemeinen gegen jede Verfassmiz
gerichtet, die der gemachten Anfoderuiig nicht entspricht.

Eben so sonderbar sind dann auch die Sätze, die
dieser öffemiiche Ankläger aufstellt, um ,u beweisen,
das das Gesetz vom Iemicr -gor auf diesen Fall
nicht anwendbar siy: zu diesem hin behauptet er, daß
die Gemeindeverwaltung befugt war, eine solche Pro.
tcstatto-i zu erlassen, weil sie schon ehemal mit gutem
Erfolg gegen de» Verkauf der Nationaigüter eingekom.
men sey, und daß hier die Begriffe der Gemcindskam.
mer, und nicht die unbestimmten allgemeinen Begriffe
oder damalen nirgends anerkannten policischen Grund,
siltze müssen Regel machen. — Es ist der Gemriiids.
Verwaltung nirgends die Befugniß angestritte» worden,
ihre Reklamationen über Domaincn einzugeben, die sie
als Gemeindgut der Gemeinde Bern anzusprechen be-
rechtigt seyn mag. Aber hier ist es um Gebiet, Rechte,
Besitzungen zu thun, die keine der Attributionen sind,
die die Gesetze den Gemeindsverwalrungen zueignen.
Auch kann in keinem Fall der Begriff des Beschul,
digten Regel machen, da wo das Gesetz darüber sich
bestimmt erklärt. Das Gesetz vom 15. Hornnng 1799
bestimmt die Gewalt dcö Gemeindskammern; das Gc.
setz vom iz. Iemier izoi, u. 11. bezeichnet die
Straffe die auf unförmliche Bitt - und Zuschriften ge.
sift ist. — Der richterliche Spruch, daß keine Anklage
statt habe, weder criminelle noch von Zuchtpolizey
wegen, ist daher den bestehenden Gesetzen zuwider.
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